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Die Senatorin für Kinder und Bildung           04.01.2018  Angela Acerra  361 - 4809  V o r l a g e  Nr. L122/19 für die Sitzung der Deputation für Kinder und Bildung am 14.02.2018  Geschäftsordnung des Landesausschusses für Weiterbildung A. Problem Durch die Änderung des Weiterbildungsgesetzes (WBG) am 26. September 2017 wurde der Landesausschuss für Weiterbildung neu strukturiert. Mit Beginn der neuen Amtsperiode des Ausschusses werden drei ständige Unterausschüsse eingerichtet:  
� Ein Förderungsausschuss, zur Beratung der Weiterbildungsförderung der Senatorin für Kinder und Bildung; 
� ein Ausschuss für die Sicherung der Qualität in der Weiterbildung, zur Beratung von Fra-gen der Qualitätssicherung in der Weiterbildung und 
� ein Ausschuss für Grundsatzfragen und Innovation, zur Beratung aller die Weiterbildung im Grundsatz betreffenden Themen sowie innovativer Schwerpunkte und Entwicklungen. Nähere Regelungen zur Zusammensetzung und zur Zusammenarbeit im Landesausschuss für Weiterbildung regelt die Geschäftsordnung des Ausschusses. Aufgrund der Neustruktu-rierung des Gremiums ist diese zu ändern.  B. Lösung Die wesentlichen Änderungen beziehen sich auf § 8 „Unterausschüsse des Landesaus-schusses“. Insbesondere folgende Regelungen sind zu nennen (vgl. auch Anlage 1 und 2): - Die Mitglieder der ständigen Unterausschüsse werden vom Landesausschuss gewählt. In die Unterausschüsse können auch Personen als Mitglieder berufen werden, die nicht Mit-glied des Landesausschusses sind. Zur Beratung können weitere Sachverständige einge-laden werden. 
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- Die Zahl der Mitglieder eines jeden Unterausschusses soll 13 nicht übersteigen. Jedem Unterausschuss gehören mindestens eine Vertreterin oder ein Vertreter aus Bremerhaven und eine Vertreterin oder ein Vertreter der Senatorin für Kinder und Bildung an.  - Die Unterausschüsse wählen ihre Vorsitzenden. Die/der Vorsitzende muss Mitglied oder stellvertretendes Mitglied des Landesausschusses sein. Die/der Vorsitzende und die stell-vertretenden Vorsitzenden des Landesausschusses und die Vorsitzenden der ständigen Unterausschüsse sind gemeinsam für die Umsetzung des Arbeitsprogramms des Lan-desausschusses zuständig. - Die Unterausschüsse haben die ihnen vom Landesausschuss zugewiesenen Fragen zu beraten und diesem über das Ergebnis der Beratungen zu berichten. Die Sitzungen der ständigen Unterausschüsse sind nicht öffentlich. Der Landesausschuss berät die Vor-schläge der Unterausschüsse in seinen öffentlichen Sitzungen.  C. Finanzielle / Personelle Auswirkungen / Gender-Prüfung Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen sind mit der Änderung der Geschäfts-ordnung des Landesausschusses für Weiterbildung nicht verbunden. Die Änderung der Geschäftsordnung entfaltet keine geschlechterbezogenen Auswirkungen. D. Beteiligung Die Änderungsvorschläge wurden mit den derzeitigen Vorsitzenden des Landesausschusses für Weiterbildung und des Förderungsausschusses abgestimmt. Die derzeitigen Mitglieder beider Ausschüsse erhielten die Möglichkeit, bis zum 2. Januar 2018 Stellung zu den vorge-schlagenen Änderungen zu nehmen. E. Beschlussvorschlag Die Deputation für Kinder und Bildung stimmt der Änderung der Geschäftsordnung des Lan-desausschusses für Weiterbildung entsprechend dieser Vorlage zu.       
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In Vertretung  gez.   Frank Pietrzok Staatsrat  Anlagen 1) Geschäftsordnung für den Landesausschuss für Weiterbildung (neue Fassung) 2) Gegenüberstellung der geltenden und der vorgeschlagenen neuen Fassung der Ge-schäftsordnung für den Landesausschuss für Weiterbildung 
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Geschäftsordnung für den Landesausschuss für Weiterbildung   § 1 Öffentlichkeit und Einberufung der Sitzungen des Landesausschusses für Weiterbildung  (1)  Die Sitzungen des Landesausschusses sind öffentlich. Die Termine und Sitzungsunterlagen werden auf den Internetseiten der Senatorin für Kinder und Bildung veröffentlicht.  (2)  Die Sitzungen finden nach Bedarf statt. Eine Sitzung ist einzuberufen, wenn ein Drittel der Mitglieder dies beantragt. (3)  Die Geschäftsstelle versendet die Sitzungsunterlagen im Namen der/des Vorsitzenden elektronisch an die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder, in der Regel zwei Wochen vor dem Sitzungstag.  § 2 Tagesordnung  (1)  Die/der Vorsitzende stellt eine vorläufige Tagesordnung für die Sitzung auf. Vorschläge zur Tagesordnung, die aus früheren Sitzungen vorliegen oder von einzelnen Landesausschuss-mitgliedern der/dem Vorsitzenden mitgeteilt worden sind, sind dabei zu berücksichtigen. (2)  Zu Beginn der Sitzung ist die Tagesordnung vom Landesausschuss zu beschließen.  § 3 Leitung der Sitzung  (1)  Der Landesausschuss wählt mit den Stimmen der Mehrheit seiner Mitglieder eine Vorsit-zende/einen Vorsitzenden und bis zu zwei stellvertretende Vorsitzende.  (2)  Die/der Vorsitzende des Landesausschusses leitet die Sitzungen. Sie/er sorgt für einen ord-nungsgemäßen und ungehinderten Sitzungsverlauf.  § 4 Worterteilung  (1)  Die/der Vorsitzende nimmt Wortmeldungen der Mitglieder und der sonstigen Teilnehmer/-innen entgegen und führt eine Liste der Rednerinnen und Redner. Das Wort wird in der Sachdebatte in der Reihenfolge der Liste der Rednerinnen und Redner erteilt. In Geschäfts-ordnungsfragen haben nur Mitglieder des Landesausschusses Rederecht. Die/der Vorsit-zende kann Ausnahmen zulassen. (2)  Anträge zur Geschäftsordnung können nur Mitglieder des Landesausschusses stellen. An-träge zur Geschäftsordnung gehen der Liste der Rednerinnen und Redner vor.   
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§ 5 Beschlussfassung  (1)  Der Landesausschuss ist beschlussfähig, wenn die Einladung und vorläufige Tagesordnung zwei Wochen vor der Sitzung versandt wurden und die Hälfte der Stimmberechtigten anwe-send ist. (2)  Ein stellvertretendes Mitglied ist stimmberechtigt, wenn das zu vertretende Mitglied abwe-send ist. (3)  Der Landesausschuss beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimment-haltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. (4)  In begründeten Ausnahmefällen und in Abstimmung mit der/dem Vorsitzenden können Be-schlüsse im Umlaufverfahren gefasst werden. (5)  Kann der Landesausschuss aus organisatorischen Gründen sein Beratungsrecht zu kurz-fristigen und terminlich gebundenen Fragen der Weiterbildung nicht wahrnehmen, ist die/der Vorsitzende des Landesausschusses im Einvernehmen mit der, dem oder den stellvertre-tenden Vorsitzenden des Landesausschusses ermächtigt, die Landesregierung zu beraten bzw. eine Empfehlung des Landesausschusses auszusprechen.  § 6 Abstimmungsregeln  (1)  Abstimmungen erfolgen in der Regel offen durch Handaufheben. (2)  Einem Antrag auf geheime Abstimmung ist stattzugeben. (3)  Wer bei Beginn der Abstimmung nicht anwesend war, kann an ihr nicht teilnehmen.  § 7 Sitzungsniederschrift  (1)  Über jede Sitzung des Landesausschusses ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Proto-kollführung erfolgt durch eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter der Behörde der Senatorin für Kinder und Bildung. (2)  Die Niederschrift ist als Beschlussprotokoll abzufassen und muss mindestens die Anträge, das Ergebnis der Beratungen und bei Beschlüssen das Stimmverhältnis enthalten. Die Liste der Teilnehmenden an der Sitzung ist der Niederschrift beizufügen. Einem Antrag einer/ei-nes Stimmberechtigen, einen nicht beschiedenen Antrag oder bestimmte Redewendungen oder Feststellungen im Wortlaut in die Niederschrift aufzunehmen, ist zu entsprechen. (3)  Die Niederschrift soll allen Mitgliedern des Landesausschusses und deren Stellvertretern spätestens mit der Einladung zur nächsten Sitzung zugesandt werden. (4)  Die Niederschrift ist in der nächsten Sitzung vom Landesausschuss zu genehmigen. Über Einwendungen wird durch Beschluss entschieden.  
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§ 8 Unterausschüsse des Landesausschusses  (1)  Zur fachlichen Beratung werden folgende ständige Unterausschüsse eingerichtet: 1. ein Förderungsausschuss, zur Beratung der Weiterbildungsförderung der Senatorin für Kinder und Bildung; 2. ein Ausschuss für die Sicherung der Qualität in der Weiterbildung, zur Beratung von Fra-gen der Qualitätssicherung in der Weiterbildung und 3. ein Ausschuss für Grundsatzfragen und Innovation, zur Beratung aller die Weiterbildung im Grundsatz betreffenden Themen sowie innovativer Schwerpunkte und Entwicklungen. (2)  Der Landesausschuss wählt die ständigen Unterausschüsse. In die Unterausschüsse kön-nen auch Personen als Mitglieder berufen werden, die nicht Mitglied des Landesausschus-ses sind. Die Mitglieder der Unterausschüsse können sich durch Mitglieder oder stellvertre-tende Mitglieder des Landesausschusses vertreten lassen. Diese sollen der jeweils gleichen Gruppe gemäß § 9 Abs. 3 Ziffern 1 bis 7 WBG angehören. Die Vorsitzenden der Unteraus-schüsse können Sachverständige mit beratender Stimme zu den Sitzungen einladen. (3)  Jede in § 9 Abs. 3 Ziffern 1 bis 7 WBG aufgeführte Gruppe soll in mindestens einem ständi-gen Unterausschuss vertreten sein. Den ständigen Unterausschüssen gehören mindestens eine Vertreterin oder ein Vertreter aus Bremerhaven und eine Vertreterin oder ein Vertreter der Senatorin für Kinder und Bildung an.  (4)  Die Zahl der Mitglieder eines jeden Unterausschusses soll 13 nicht übersteigen.  (5)  Jeder Unterausschuss wählt eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden. Die/der Vorsitzende muss Mitglied oder stellvertretendes Mitglied des Landesausschusses sein. Die/der Vorsit-zende und die stellvertretenden Vorsitzenden des Landesausschusses und die Vorsitzen-den der ständigen Unterausschüsse sind gemeinsam für die Umsetzung des Arbeitspro-gramms des Landesausschusses zuständig.  (6)  Die Unterausschüsse haben die ihnen vom Landesausschuss zugewiesenen Fragen zu be-raten und diesem über das Ergebnis der Beratungen zu berichten. In eilbedürftigen Fällen kann die/der Vorsitzende des Landesausschusses im Einvernehmen mit der, dem oder den stellvertretenden Vorsitzenden des Landesausschusses den Unterausschüssen Fragen zur Beratung direkt zuweisen. (7)  Die Sitzungen der ständigen Unterausschüsse sind nicht öffentlich. Die Sitzungen finden nach Bedarf statt.  (8)  Die/der Vorsitzende und die/der stellvertretende Vorsitzende oder die stellvertretenden Vor-sitzenden des Landesausschusses sind berechtigt, an den Sitzungen der Unterausschüsse teilzunehmen. (9)  Die Geschäftsordnung gilt für diese Unterausschüsse entsprechend. Hinsichtlich der Nie-derschriften ist nach § 7 Abs. 3 Satz 2 zu verfahren.     
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§ 9 Vertretung des Landesausschusses  Die/der Vorsitzende vertritt den Landesausschuss als Sprecherin/Sprecher in der Öffentlichkeit.  § 10 Geschäftsführung  Die Geschäfte des Landesausschusses und seiner Unterausschüsse werden von der zuständi-gen senatorischen Dienststelle im Einvernehmen mit der/dem Vorsitzenden des Landesauschus-ses geführt. Die Geschäftsführung hat gegenüber der/dem Vorsitzenden eine beratende Funk-tion.  § 11 Inkrafttreten  Diese Geschäftsordnung tritt am 1. März 2018 in Kraft.   Bremen, den xx.xx.2018  Die Senatorin für Kinder und Bildung 
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Version vom 12. September 1996 

Entwurf  
§ 1 Öffentlichkeit und Einberufung der Sitzungen (1) Die Sitzungen des Landesausschusses sind öffentlich. D

ie Sitzun-
gen finden nach Bedarf statt. Eine Sitzung ist einzuberufen

, wenn ein 
Drittel der Mitglieder dies beantragt. (2) Die Einladung zu den Sitzungen erfolgt durch die Vorsitz

ende / den 
Vorsitzenden. (3) Die Einladung ergeht schriftlich, in der Regel zwei Woche

n vor dem 
Sitzungstag, in dringenden Fällen spätestens eine Woche vo

rher. 
(4) Die Einberufung des Landesausschusses ist in geeignete

r Weise 
öffentlich bekannt zu machen. 

§ 1 Öffentlichkeit und Einberufung der Sitzungen des La
ndesaus- schusses für Weiterbildung (1) Die Sitzungen des Landesausschusses sind öffentlich. D
ie Termine 

und Sitzungsunterlagen werden auf den Internetseiten der
 Senatorin 

für Kinder und Bildung veröffentlicht.  (2) Die Sitzungen finden nach Bedarf statt. Eine Sitzung ist 
einzuberu-

fen, wenn ein Drittel der Mitglieder dies beantragt. (3) Die Geschäftsstelle versendet die Sitzungsunterlagen 
im Namen 

der/des Vorsitzenden elektronisch an die Mitglieder und ste
llvertreten-

den Mitglieder, in der Regel zwei Wochen vor dem Sitzungs
tag. 

 § 2 Tagesordnung (1) Der/Die Vorsitzende stellt eine vorläufige Tagesordnung 
für die Sit-

zung auf. Vorschläge zur Tagesordnung, die aus früheren 
Sitzungen 

vorliegen oder von einzelnen Landesausschussmitgliedern
 dem/der 

Vorsitzenden mitgeteilt worden sind, sind dabei zu berücksic
htigen. 

(2) Die vorläufige Tagesordnung ist mit der Einladung zur S
itzung zu 

übersenden und bei der Bekanntgabe nach § 1 Abs. 4 mitzu
teilen. 

(3) Zu Beginn der Sitzung ist die Tagesordnung vom Landes
ausschuss 

zu beschließen. 
§ 2 Tagesordnung (1) Die/der Vorsitzende stellt eine vorläufige Tagesordnung 

für die Sit-
zung auf. Vorschläge zur Tagesordnung, die aus früheren 

Sitzungen 
vorliegen oder von einzelnen Landesausschussmitgliedern

 der/dem 
Vorsitzenden mitgeteilt worden sind, sind dabei zu berücksic

htigen. 
(2) Zu Beginn der Sitzung ist die Tagesordnung vom Landes

aus-
schuss zu beschließen. § 3 Leitung der Sitzung Der/Die Vorsitzende des Landesausschusses leitet die 

Sitzungen. 
Er/Sie sorgt für einen ordnungsgemäßen und ungehinderten

 Sitzungs-
verlauf. 

§ 3 Leitung der Sitzung (1) Der Landesausschuss wählt mit den Stimmen der Mehrh
eit seiner 

Mitglieder eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden und bis zu z
wei stell-

vertretende Vorsitzende.  (2) Die/der Vorsitzende des Landesausschusses leitet die S
itzungen. 

Sie/er sorgt für einen ordnungsgemäßen und ungehinderten
 Sitzungs-

verlauf.  
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Entwurf  
§ 4 Worterteilung (1) Der/Die Vorsitzende nimmt Wortmeldungen der Mitglied

er und der 
sonstigen Teilnehmer/-innen entgegen und führt eine Redne

rliste. Das 
Wort wird in der Sachdebatte in der Reihenfolge der Rednerl

iste erteilt. 
In Geschäftsordnungsfragen haben nur Mitglieder des L

andesaus-
schusses Rederecht. Der/Die Vorsitzende kann Ausnahmen

 zulassen.  
(2) Anträge zur Geschäftsordnung können nur Mitglieder de

s Landes-
ausschusses stellen. Anträge zur Geschäftsordnung gehen

 der Red-
nerliste vor. 

§ 4 Worterteilung (1) Die/der Vorsitzende nimmt Wortmeldungen der Mitglied
er und der 

sonstigen Teilnehmer/-innen entgegen und führt eine Liste d
er Redne-

rinnen und Redner. Das Wort wird in der Sachdebatte in d
er Reihen-

folge der Liste der Rednerinnen und Redner erteilt. In Ges
chäftsord-

nungsfragen haben nur Mitglieder des Landesausschusses R
ederecht. 

Die/der Vorsitzende kann Ausnahmen zulassen. (2) Anträge zur Geschäftsordnung können nur Mitglieder des
 Landes-

ausschusses stellen. Anträge zur Geschäftsordnung gehen 
der Liste 

der Rednerinnen und Redner vor. § 5 Beschlussfassung (1) Der Landesausschuss ist beschlussfähig, wenn ordnungs
gemäß zu 

der Sitzung eingeladen worden und die Hälfte der Stimmbe
rechtigten 

anwesend ist.   (2) Der Landesausschuss beschließt mit der Mehrheit der a
bgegebe-

nen Stimmen.     (3) Der Landesausschuss wählt mit den Stimmen der Mehr
heit seiner 

Mitglieder eine(n) Vorsitzende(n) und eine(n) stellvertretende
(n) Vorsit-

zende(n). 
§ 5 Beschlussfassung (1) Der Landesausschuss ist beschlussfähig, wenn die Einla

dung und 
vorläufige Tagesordnung zwei Wochen vor der Sitzung ver

sandt wur-
den und die Hälfte der Stimmberechtigten anwesend ist. (2) Ein stellvertretendes Mitglied ist stimmberechtigt, wenn d

as zu ver-
tretende Mitglied abwesend ist. (3) Der Landesausschuss beschließt mit der Mehrheit der a

bgegebe-
nen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegeb

ene Stim-
men. (4) In begründeten Ausnahmefällen und in Abstimmung m

it der/dem 
Vorsitzenden können Beschlüsse im Umlaufverfahren gefas

st werden.  
(5) Kann der Landesausschuss aus organisatorischen Gründ

en sein 
Beratungsrecht zu kurzfristigen und terminlich gebundenen F

ragen 
der Weiterbildung nicht wahrnehmen, ist die/der Vorsitzende

 des Lan-
desausschusses im Einvernehmen mit der, dem oder den st

ellvertre-
tenden Vorsitzenden des Landesausschusses ermächtigt, d

ie Landes-
regierung zu beraten bzw. eine Empfehlung des Landesauss

chusses 
auszusprechen. § 6 Abstimmungsregeln (1) Abstimmungen erfolgen in der Regel offen durch Handau

fheben. § 6 Abstimmungsregeln (1) Abstimmungen erfolgen in der Regel offen durch Handau
fheben. 
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Entwurf  
(2) Einem Antrag auf geheime Abstimmung ist stattzugeben

. 
(3) Wer bei Beginn der Abstimmung nicht anwesend war, k

ann an ihr 
nicht teilnehmen. 

(2) Einem Antrag auf geheime Abstimmung ist stattzugeben
. 

(3) Wer bei Beginn der Abstimmung nicht anwesend war, k
ann an ihr 

nicht teilnehmen. § 7 Sitzungsniederschrift (1) Über jede Sitzung des Landesausschusses ist eine Ni
ederschrift 

anzufertigen. Die Protokollführung erfolgt durch eine(n) Mita
rbeiter/-in 

der Behörde des Senators für Bildung, Wissenschaft, Kunst 
und Sport.  

(2) Die Niederschrift ist als Beschlussprotokoll abzufassen 
und muss 

mindestens die Anträge, das Ergebnis der Beratungen un
d bei Be-

schlüssen das Stimmverhältnis enthalten. Die Liste der Teiln
ehmer an 

der Sitzung ist der Niederschrift beizufügen. Einem Ant
rag eines 

Stimmberechtigen, einen nicht beschiedenen Antrag oder 
bestimmte 

Redewendungen oder Feststellungen im Wortlaut in die Ni
ederschrift 

aufzunehmen, ist durch Beifügung der entsprechenden An
träge oder 

schriftlich zuzuleitenden Redenwendungen oder Feststellung
en als An-

lage an die Niederschrift zu entsprechen. (3) Die Niederschrift ist vom/von der Vorsitzenden und vo
m/von der 

Protokollführer/-in zu unterzeichnen. Sie soll allen Mitglieder
n des Lan-

desausschusses und deren Stellvertretern spätestens mit 
der Einla-

dung zur nächsten Sitzung zugesandt werden und in der nä
chsten Sit-

zung des Landesausschusses für die übrigen Teilnehmer/
-innen zur 

Einsicht bereitgehalten werden. (4) Die Niederschrift ist in der nächsten Sitzung vom Landes
aus-

schuss zu genehmigen. Über Einwendungen wird durch Bes
chluss 

entschieden. Die verabschiedeten Protokolle werden den Mi
tgliedern 

des Förderungsausschusses zur Verfügung gestellt. 
§ 7 Sitzungsniederschrift (1) Über jede Sitzung des Landesausschusses ist eine Ni

ederschrift 
anzufertigen. Die Protokollführung erfolgt durch eine Mitar

beiterin/ei-
nen Mitarbeiter der Behörde der Senatorin für Kinder und Bi

ldung. 
(2) Die Niederschrift ist als Beschlussprotokoll abzufassen 

und muss 
mindestens die Anträge, das Ergebnis der Beratungen un

d bei Be-
schlüssen das Stimmverhältnis enthalten. Die Liste der Teiln

ehmenden 
an der Sitzung ist der Niederschrift beizufügen. Einem Antra

g einer/ei-
nes Stimmberechtigen, einen nicht beschiedenen Antrag

 oder be-
stimmte Redewendungen oder Feststellungen im Wortlaut 

in die Nie-
derschrift aufzunehmen, ist zu entsprechen. (3) Die Niederschrift soll allen Mitgliedern des Landesaussch

usses und 
deren Stellvertretern spätestens mit der Einladung zur näc

hsten Sit-
zung zugesandt werden. (4) Die Niederschrift ist in der nächsten Sitzung vom Landes

aus-
schuss zu genehmigen. Über Einwendungen wird durch Bes

chluss 
entschieden. § 8 Nichtständige Ausschüsse (1) Der Landesausschuss kann zur Bearbeitung einzelner Fra

gen nicht-
ständige Ausschüsse bilden. 

§ 8 Unterausschüsse des Landesausschusses (1) Zur fachlichen Beratung werden folgende ständige 
Unteraus-

schüsse eingerichtet: 
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Entwurf  
(2) In die Ausschüsse können auch Personen berufen werde

n, die nicht 
Mitglied des Landesausschusses sind. (3) Der Landesausschuss wählt für jeden dieser Ausschüs

se eine(n) 
Vorsitzende(n). Der/Die Vorsitzende muss Mitglied des L

andesaus-
schusses sein. (4) Die Geschäftsordnung gilt für diese Ausschüsse entsprec

hend. Hin-
sichtlich der Niederschriften ist nach § 7 Abs. 3 Satz 2 zu ve

rfahren. 1. ein Förderungsausschuss, zur Beratung der Weiterbildu
ngsförde- rung der Senatorin für Kinder und Bildung; 2. ein Ausschuss für die Sicherung der Qualität in der Wei

terbildung, zur Beratung von Fragen der Qualitätssicherung in der We
iterbil-

dung und 3. ein Ausschuss für Grundsatzfragen und Innovation, zur
 Beratung aller die Weiterbildung im Grundsatz betreffenden Themen

 sowie 
innovativer Schwerpunkte und Entwicklungen. (2) Der Landesausschuss wählt die ständigen Unterausschü

sse. In die 
Unterausschüsse können auch Personen als Mitglieder be

rufen wer-
den, die nicht Mitglied des Landesausschusses sind. Die Mit

glieder der 
Unterausschüsse können sich durch Mitglieder oder stellv

ertretende 
Mitglieder des Landesausschusses vertreten lassen. Diese 

sollen der 
jeweils gleichen Gruppe gemäß § 9 Abs. 3 Ziffern 1 bis 7 W

BG ange-
hören. Die Vorsitzenden der Unterausschüsse können Sa

chverstän-
dige mit beratender Stimme zu den Sitzungen einladen. (3) Jede in § 9 Abs. 3 Ziffern 1 bis 7 WBG aufgeführte Gru

ppe soll in 
mindestens einem ständigen Unterausschuss vertreten sein.

 Den stän-
digen Unterausschüssen gehören mindestens eine Vertreter

in oder ein 
Vertreter aus Bremerhaven und eine Vertreterin oder ein Ve

rtreter der 
Senatorin für Kinder und Bildung an.  (4) Die Zahl der Mitglieder eines jeden Unterausschusses so

ll 13 nicht 
übersteigen.  (5) Jeder Unterausschuss wählt eine Vorsitzende/einen Vor

sitzenden. 
Die/der Vorsitzende muss Mitglied oder stellvertretendes M

itglied des 
Landesausschusses sein. Die/der Vorsitzende und die ste

llvertreten-
den Vorsitzenden des Landesausschusses und die Vorsitz

enden der 
ständigen Unterausschüsse sind gemeinsam für die Umse

tzung des 
Arbeitsprogramms des Landesausschusses zuständig.  (6) Die Unterausschüsse haben die ihnen vom Landesauss

chuss zu-
gewiesenen Fragen zu beraten und diesem über das Ergebn

is der Be-
ratungen zu berichten. In eilbedürftigen Fällen kann die/der V

orsitzende 
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Entwurf  des Landesausschusses im Einvernehmen mit der, dem ode
r den stell-

vertretenden Vorsitzenden des Landesausschusses den 
Unteraus-

schüssen Fragen zur Beratung direkt zuweisen. (7) Die Sitzungen der ständigen Unterausschüsse sind nicht
 öffentlich. 

Die Sitzungen finden nach Bedarf statt.  (8) Die/der Vorsitzende und die/der stellvertretende Vorsitz
ende oder 

die stellvertretenden Vorsitzenden des Landesausschusse
s sind be-

rechtigt, an den Sitzungen der Unterausschüsse teilzunehm
en. 

(9) Die Geschäftsordnung gilt für diese Unterausschüsse
 entspre-

chend. Hinsichtlich der Niederschriften ist nach § 7 Abs. 3
 Satz 2 zu 

verfahren. § 9 Vertretung des Landesausschusses Der/Die Vorsitzende vertritt den Landesausschuss als Spre
cher/-in in 

der Öffentlichkeit. 
§ 9 Vertretung des Landesausschusses Die/der Vorsitzende vertritt den Landesausschuss als Sprech

erin/Spre-
cher in der Öffentlichkeit.  

§ 10 Geschäftsführung Die Geschäfte des Landesausschusses und seiner Untera
usschüsse 

werden von der zuständigen senatorischen Dienststelle im E
inverneh-

men mit der/dem Vorsitzenden des Landesauschusses ge
führt. Die 

Geschäftsführung hat gegenüber der/dem Vorsitzenden e
ine bera-

tende Funktion. § 10 Inkrafttreten Diese Geschäftsordnung tritt am 19. September 1996 in Kra
ft. § 11 Inkrafttreten Diese Geschäftsordnung tritt am 1. März 2018 in Kraft. 

Bremen, den 12. September 1996 Der Senator für Bildung, Wissenschaft und Kunst 
Bremen, den xx.xx.2018 Die Senatorin für Kinder und Bildung 

 


